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Richtlinie für Ehrungen     Stand: 01/2006 
 

Die Ehrenordnung soll verbindliche Richtlinien wiedergeben, um ein-
zelne Personen der Aikidoabteilung zu ehren. Berücksichtigt wurden 
dabei auch solche Ehrungen, die zusätzlich durch den Hauptverein 
vorgenommen werden. 
Zur Bewertung der Entscheidung können die nachfolgenden Kriterien 
herangezogen werden. 
 

1 Mitgliedschaft 
Maßgebend für die Dauer der Mitgliedschaft ist das Eintrittsdatum 
gemäß der Mitgliederliste. Ist ein Mitglied mehrfach ein-/ausgetreten, 
zählt die Mitgliedschaft ab dem letzten Eintrittsdatum. 
 

Stichtag für den Zeitraum ist der 31.12. des Jahres vor der Jahres-
hauptversammlung (JHV), die üblicherweise im Februar/März des 
darauf folgenden Jahres abgehalten wird. 
 

Zeitdauer der 
Mitgliedschaft 

Art der Ehrung Höhe 

10 Jahre Geschenk durch die Abteilung 
bei der JHV. Weitergabe an 
den Hauptverein mit Ehrung 
zu gegebenem Anlass 

Ca. EUR 25,00 

25 Jahre Geschenk durch die Abteilung 
bei der JHV. Weitergabe an 
den Hauptverein mit Ehrung 
zu gegebenem Anlass 

Ca. EUR 45,00 

40 Jahre Geschenk durch die Abteilung 
bei der JHV. Weitergabe an 
den Hauptverein mit Ehrung 
zu gegebenem Anlass 

Ca. EUR 85,00 

 
• Es erfolgt eine schriftliche Einladung an die in Frage kommenden 

Mitglieder.  
• Geehrt wird ausschließlich an der Jahreshauptversammlung. Die 

Ehrung setzt die Anwesenheit voraus. Bestehen zwingende 
Gründe für die Abwesenheit, kann das Geschenk durch Mitglie-
der des Abteilungsausschusses nachträglich überreicht werden. 

 

2 Ehrenamt 
2.1 Beendigung eines Vorstandamtes 
Nach regulärer Beendigung eines Vorstandsamtes (2 Jahre) wird ein 
Geschenk in Höhe von ca. EUR 25,00 im Rahmen der JHV überreicht. 
 
2.2 Längere Mitgliedschaft im Vorstand 
Ist ein Vorstandsmitglied zusammenhängend mindestens 12 Jahre im 
Vorstand tätig gewesen, wird dies im Rahmen der JHV mit einem 
Geschenk in Höhe von ca. EUR 55,00 geehrt. 
Die Ehrung wird an den Hauptverein weitergegeben und kann dort bei 
gegebenen Anlaß ebenfalls durchgeführt werden. 
 

• Die Informationen über die Dauer der Mitgliedschaft im Vor-
stand wird durch den Schriftführer zu gegebener Zeit weiterge-
geben. 

3 Prüfungen 
Ehrungen im Rahmen von Prüfungen im Rahmen des Aikido werden 
anhand nachfolgender Kriterien durchgeführt. 
 

Art der Prüfung Art der Ehrung Höhe 
DAN-Prüfung Geschenk durch die Abteilung 

während einer Trainingsein-
heit 

Ca. EUR 85,00 
Unabhängig vom 
der Graduierung 

ÜL-Prüfung Geschenk durch die Abteilung 
während einer Trainingsein-
heit 

Ca. EUR 25,00 

4 Verdienste 
4.1 Mitarbeit bei Verbandslehrgängen 
Der Lehrgangsleiter erhält stellvertretend für alle im Rahmen eines 
Lehrgangs tätigen Mitglieder einen Getränkegutschein im Wert von 
EUR 20,00, der im Vereinsheim eingelöst werden kann. 
 
4.2 Haltung und Förderung 
Ehrungen aufgrund „Vorbildlicher Haltung und hervorragender Ver-
dienste um die Förderung der Aikido-Abteilung“ werden bei Bedarf im 
Vorstand beschlossen. 
Grundsätzlich kann jedes Abteilungsmitglied einen entsprechenden 
Vorschlag im Ausschuß einbringen. 
• Es erfolgt eine Weitergabe an den Hauptverein, damit dort zu 

gegebenem Anlass ebenfalls eine Ehrung durchgeführt werden 
kann. 

• Es erfolgt ebenso eine Weitergabe an Sportbünde, damit von 
dieser Seite aus ebenfalls Ehrungen durchgeführt werden kön-
nen. (z.B. Sportjugend, Sportkreisbund, WLSB, Stadt Aalen, etc) 

 

5 Ehrung durch AVBW und DAB 
Ehrungen durch die Aikido-Verbände, die der Postsportverein-Aalen 
angeschlossen ist, werden durch den Abteilungsvorstand beim jewei-
ligen Verband beantragt. 
 

Post-SV-Aalen 
Abteilung AIKIDO 

 
 

  


